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Senatsverwaltung für Wirtschaft, 
Energie und Betriebe 
 
 
 
 
Herrn Abgeordneten Florian Kluckert (FDP) 
über 
den Präsidenten des Abgeordnetenhauses von Berlin 
über 
Senatskanzlei - G Sen - 
 
 
A n t w o r t 

auf die Schriftliche Anfrage Nr. 18/27867 
vom 06. Juni 2021 
über Corona-Virus-Testmöglichkeiten für die Beschäftigten der Senatsverwaltung für 
Wirtschaft, Energie und Betriebe  
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Im Namen des Senats von Berlin beantworte ich Ihre Schriftliche Anfrage wie folgt: 
 
Vorbemerkung des Abgeordneten: Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Senatsverwaltung für 
Wirtschaft, Energie und Betriebe haben laut der Schriftlichen Anfrage Drucksache 18/ 27 687 die 
Möglichkeit, sich in dem externen Testzentrum der Mobiler Covid Testservice GbR, Willi-Lauf-Allee 6, 
50858 Köln testen zu lassen 
 
1. Wo befindet sich die o.g. Teststation für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Senatsverwaltung 

für Wirtschaft, Energie und Betriebe? ( Bitte Straße, Hausnummer und Postleitzahl angeben) 

 
Zu 1.: 
Die Teststation befindet sich im Dienstgebäude der Senatsverwaltung für Wirtschaft, 
Energie und Betriebe in der Martin-Luther-Str. 105 in 10825 Berlin. 
 
2. Seit wann haben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die Möglichkeit sich in o.g. Testzentrum 

testen zu lassen? 

 
Zu 2.:  
Die Möglichkeit besteht seit dem 14.04.2021. 
 
3.  Wie oft pro Wochen dürfen sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dort testen lassen? 

 
Zu 3.: 
Für das Präsenzpersonal besteht zweimal wöchentlich dieses Angebot. 
 

4. Wie viele Tests an Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie 
und Betriebe wurden bisher in diesem Testzentrum durchgeführt? (Bitte Anzahl pro 
Kalenderwoche) 
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Zu 4.:  

Kalenderwoche Anzahl Testungen durch Testzentrum 

15 71 

16 187 

17 194 

18 177 

19 151 

20 200 

21 154 

22 182 

23 138 

 
 
5. Wie viele der in Frage 4 genannten Tests waren positiv, wie viele negativ? 

 
Zu 5.: 
Alle Testungen hatten ein negatives Ergebnis. 
 
6. Wann wurde der Vertrag zwischen der Senatsverwaltung Wirtschaft, Energie und Betriebe und der 

Mobiler Covid Testservice GbR zu dieser Kooperation unterzeichnet? 

 
Zu 6.: 
Der Vertrag mit einer Laufzeit bis 14.05.2021 wurde am 14.04 2021 unterzeichnet, 
der Folgevertrag mit der Laufzeit bis 17.06.2021 am 12.05.2021. 
 
7. Welche Vorgaben und Verpflichtungen des Testbetreibers beinhaltet dieser Vertrag bezüglich der 

angebotenen Testzeiten? 

 
Zu 7.: 
Es wurden tägliche Testzeiten von 9.30 Uhr bis 12.30 Uhr vertraglich vereinbart. 
 
8. Gibt es in diesem Vertrag feste Zusagen über Mindest-Testdurchführungen pro Woche bzw. 

Mindesttestvergütungen durch die Senatsverwaltung? 

 
Zu 8.: 
Nein. 
 
9. Welcher Betrag wird durch die Senatsverwaltung Wirtschaft, Energie und Betriebe pro 

durchgeführten Test an Mobiler Covid Testservice GbR vergütet? 

 
Zu 9.: 
Der erste Vertrag sah eine Pauschalvergütung von 1.000 € pro Tag bei bis zu 50 
Testungen vor, jeder weitere Test wäre mit 19,90 € vergütet worden. Der zweite 
Vertrag sieht eine Vergütung von 17,90 € pro Test, unabhängig von der Anzahl der 
täglichen Testungen, vor. 

 
10.  Wie viele Testdurchführungen wurden durch die Senatsverwaltung bereits vergütet? 

 
Zu 10.: Alle in Rechnung gestellten Testungen wurden und werden umgehend zur 
Zahlung angewiesen, wobei die Rechnungslegung durch das Testzentrum jeweils zum 
Beginn der Woche für die zurückliegende Kalenderwoche erfolgt.  
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11. Wie viele Tests wurden bereits durchgeführt, aber noch nicht vergütet? Wann erfolgt diese 

Vergütung? 

 

Zu 11.:  
Es liegen keine offenen Rechnungen vor. 
 
 
 

 
Berlin, den 14.06.2021 
 
In Vertretung 
 
 
Barbro   D r e h e r 
........................................................

 

Senatsverwaltung für Wirtschaft, 
Energie und Betriebe 


